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Provinzial » latt
V e r badischen Pfalzgrafschast

Mittwochsden 25«« November 1307.

Land es - Verordnung .
Heber die Amtsverhält,risse der Katholische » und

Evangelische » Kirchcuökonvmie - Cominisfionen .

eiicu durch die Klrchenkonstitmkon bestimm»
len durch die Verkündigungen in Nrv . zo et
Z4 der Regierungsblätter wirklich aufgestelltev
« nd organisirten .Rirche

'
udkousmie » Kommis¬

sionen ist ihr Wirkungskreis , ihr Verfahren ,
- und ihr RechkSverhäikniß nachfolgendermaf -

sen bestimme.
I . persönliche Verhältnisse

1 ) In sich und gegeneinander sind die Rech¬
te und Pflichten der dirtgirenee » und vstiren «
den Rath « , sodann der untergebenen Kanzlei «
angrhörigen die nämlichen ) wie die einrS an¬
dern Cvllegit der Staatsverwaltung .

2) In Verhältniß gegen die Pfarrämter
auch Kirchen - und Stiftuugsrechner sind sie ,
so viel die Gegenstände ihres GefchästSkreifeS
detriffr , befehlende Stelle » , und haben den
gleichen Gehorsam zu fordern , wie andere
vorgesezre StaatSsiellen .

3) 3 » Verhältniß gegen die Landesherrli¬
che Ober - und Acimer und andere Crecutiv -
stellen sind sie eS auch ; jedoch nicht für sich
selbst , sondern Kraft der ihnen zugleich an -
wit aufgetragenen ln ihrer Benennung all¬
schon liegenden Grneralkommission desjenigen
Admtnistrativkollegii , dem sie anhängig sind ,
innerhalb desjenigen Bezirks innerhalb wel¬
chem eS dieses selbst ist , weshalb dt« dahin
gehörige Crecutivstellen ihren Weisungen alle
jene Folge schuldig sind , weiche den Weisun¬
gen jener Staatsstrlle gebühren , von denen
die Kommission eia Anhang ist, wiewohl übri¬
gens die Kirchendkonomle» Kommissionen nur
da , wo die Natur der Sache eS nokhwendlg

macht , die Elnschrektnng der Oberämter auf -
rufen , und sie keineswegs als Mittelstellen
zu bloßer Verkündung ihrer Befehle an ihre
VenvalrnugSvntergebene , sondern allein als
wahre Creeutivstellen , von welchen daS elgenl-
ltche Licht über die Verhältnisse für die An¬
wendung der gesezlichrnRegeln auSgehen muß,
benutzen sollen .

4) Lenen administrative « Kollegien sind sie
ebenfalls Kraft der Repräsentation des Kol-
legll dem sie anhängig sind coäqual , und kom »
munlctren also Kraft Generatkommlssion mit
allen übrigen administrativen Stellen oder
Mlttelbehördea ln Freundschaft , ausgenom¬
men mit dem Kvlleg'o , welchem sie anhän¬
gig sind.

5) Mit nur gedachten ihrem eigenen Haupt »
kolleaio , als dessen Geschäftskonunltttrte sich
die KommljsionSmitglleder auznschen haben ,
findet der Weg der Kommunikationen und
Rekommunlkatlouen in der Regel gar nicht
statt » sonder« in allen Fällen , welche von der
Wichtigkeit sind , daß sie dessen Einsicht und
Beiwirkung erfordern , legt die Kommission
ihre auSgeftrtigt « Schlüsse mit den Acte» im
Koncept zur Genehmigung oder welkeren Wei»
fungSertheilung dem Hauptkclleglo vor , wel¬
ches sie dann , je nach dem eS die Natur der
Sache , oder t>f« Wcitläuftigkekt des Haupt -
kollegial - Beschlusses fordert , durch Randbei »
saz , oder durch ProtvkollauSzuz unter jeder »
maliger Rückgabe der Konzepte und Acten ihr
eröffnet, wie denn überhaupt dieses Kollegium
Einsicht von ihrer Geschäftsführung im Gan¬
zen durch jeweilige Visitationen , und im Ein¬
zelnen durch jeweilige Abforderung der Acten
über einzelue Gegenstände nehmen , und ihr
über bemerkende Mängel lu der Geschäfts -
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föhrung Zurechtweisungen geben kann . —
Ausgenommen von dieser leitenden Aufsicht
sind allein ») diejenige Fälle, worin die Kom¬
mission Uedergriffe deS Hauptlvllegii in das
Etgenltzum , oder in die Rechte der Kirchen «
revenüen und der Kkrchenpfründen rüge« zu
müssen glaubte , wo sie die Aufklärungen der
Tharumstände im Weg der Kommunikationen
und Rekommunikationen mit ihrem Haupt«
kollrgio bewirkt , »nd bei nicht erfolgendem
EiaverstZndniß alLdann unmittelbar an die
oberste Staatsbehörden ihre Vorträge rinfen«
dct ; welcher Weg d) . bei den katholischen
Ktrchenökonomie-Kommissioneii auch alsdann
«intritt» wenn eine Streitsache mit einer Ge»
meinte ln Frage ist , als wo das Hauptkolle«
gium diese Gemeinden, so wir die Kommis«
sivn dir Kirchen zu vertreten har , und die
im KommuutkationSweg aufgeklärte Sache
nachmals zum leitenden Bescheid an das ge»
Heime Polizei« Departement gebracht werden
muß .

6) In Absicht auf die oberst« Staatsbe¬
hörden sind sie wegen jener obhabcnden Gene»
ralkommtfsion auch unmittelbar untergebene
Stellen , die von daher Befehle empfangen
und dahin Vorträge erstatten , doch leztereS
nur so , daß die Vortrage nicht unmittelbar
an die höchste Behörde von ihnen eingesandt ,
sondern jedeömal dem Kollegio , dem die Kom¬
mission zur Aufsicht ihrer GeschästSleitung
vvrgedachärrmaßen angrhört — ( etwaige
jedoch alsdann nachrichtlich demselben auzu »

zeigende eilende Fall« ausgenommen) — zur
Ablaßung unter Beisezung seines Einverstand-

niffeS , oder unter Begleitung mir seiner ab¬
weichenden Ansicht zugestellt werde.

7) 3fr Bezug auf siemde Oberbehörden ,
wohin in dieser Beziehung auch dl« blschöfli.
che Regierungsstellen gehören , kann die Kom¬
mission in keine» Schriftwechsel sich elnlasscn,
»bwvhl sie mit auswärtigen Aemtern , - and ,
dechanten u. dgl. wohl in eilenden Fallen vor¬
sorgliche Korrespondenzen rlnietten, oder cin-

gehe» kann ; sondern sie muß jede» Anlaß der
chr zu jener höheren Korrespondenz käme , mit
Vermeidung ihrer Ansicht und Vorlegung des

gutachtlichverfaßtenSchrelbensentwurfS dem«

zenigew administrativen LandeSkollegiv , dem
sie vdstedachtermaßen anhängig ist , zur gut»

findenden Entschließung , und zwar, »ro sie kt
dem gleichen Orr ausgestellt ist , mündlich »
andernfalls aber schriftlich vorkragen .

II . Sach » Verhältnisse'
8) Den Gegenstand der Geschäfte der Klr»

cheiiökonomie- Kommission bilden in Wirth »
schnftlich er Htu sicht a) Alle zum allge«
meine» , so wie zum örtlichen Kirchenvermd »

' gen d«S ihr unterstehenden Landesthetls gehö¬
rige Verrechnungen und deren Leitung , nur
mit dem Unterschied , daß die Verrechnungfür
den erstgenannten Vermvgenstheil »«mittel«
bar, jene für den lezterwähnrenaber nur mit»
teldar durch die Aemter , Specialsuperinteu»
denken , Skadrrathe, Pfarrer oder andere nach
jeder ÖrtSverfaffungzur näheren Aufsicht ge»

i eignete Zwischenbehorden ihrer Leitung unter»
liegen, b) Di« Verwaltung aller allgrmei»
neu oder localen SchulfondS ihres GewaltS«
kreifts. c) Die Verwaltung aller allgrmei«

. nen oder brsvndern StlprndleufondS mit AnS«
^»ahme jener , die einer Universität angehören ,
als welche der bet dem Großherzoglichen Ge«
helmrnrath und dessen Poltzeidepartement be¬
stehenden privilrgitten Dircclion unterliegen ,
d) Die Verwaltung aller Spital - und Sie«
chenkassen , die nicht eine eigene prlvileglrte
Dicectivrinrtchtuug haben , sondern der allge»
meinen kirchlichen oder prvvinzkichen Vorsorge
lediglich überlassen sind, e) Die Oberaufsicht
über alle allgemeine, oder örtliche Almosen»
kassen ihres GewaltöbezirkS . f ) DirVermal»
tung aller «ne« einzelnen RrliglonSthetl ange«
hdrlgen Waisenfonds ; so wie g) aller hier und
da vorhandenen Fonds zu Versorgung der
SchullehrerSwiktwen , ingleichem bei den Evan¬
gelischen der PfarrerSwittwen ( nicht aber die
allgemeine weltliche Dienrrwtktwrn - Verfsr»
gungSanstalt als die ihrer eigenen Dircctlv»
anordnung überlaßen bleibt ) ; endlich d) die
Aufsicht auf alle zu irgend einem Zweck de»
stimmte allgemeine oder örtliche SrtstungS»
fvndö , denen nicht durch bestätigte EtiftungS »
geseze eine eigene Fürsorgerstelle geordnet Ist .

y) Zum Gegenstand eben dieser Kommis-
siviiru gehört ferner in rechtlicher Din »
sicht , a) die Obsorge über die Ausschließung
fremder unberechtigt r ReiigionSgenoff.n von
einer EigenthumSauSübung, oder einem Ci«
grnthumSgrnuß an Kirchen » Schul » und



StistuugSvermögrn , das uach der LandeZver»

fassunz nur Einem Religionslheil angehsrc ,

fl) die Abhaltung etwaigerStaalSeiugrtffe in

die Rechte und bas Vermögen der Kirchen -

silftungcn , selbst alsdan « , wenn sie vonährem

Hauptkollegio veranlaßt würben ; 7 ) dle Ab¬

wendung aller den besonderen StifmngSge -

setzen einzelner Kirchen. Schul - oderSklftnngS -

kaffen zuividerlanfenden Belastungen ; t ) die

Aufrechthaltung der nach dem neue» Staats »

recht deS Großherzvgthums noch plazgreiftt .

chen Vorrecht « und Freiheiten aller Kirchen«

»ud Schulstiftungen ; •) die RechtSassistenz

für alle Kirche«, und Schuldlenrr , di« in ihren

AmtSrechten oder in dem Genuß ihres AmlS »

elnkommens widerrechtlich angegriffen werden .

10 ) Ais Regeln der Behandlung jener

Gegenstände in wirth sch östlich er Hin¬

sicht Ist , wo und so wett nicht einzelne

Ettstungsgcsetze ein anderes verordnet haben ,

»der künftige besondere Bestimmungen ein ari¬

deres verordnen werden , demjenigen nachzu -

gehen , waS die Klrchenkommi'sionS - Ordnung

§ . dz — 88 - im allgemeinen , sodann § . bZ-

u . 64 . in Bezug auf katholisch« Anstalten ,

imgleichen die evangelisch- lutherische Kirchen»

ratySinstruktion §. 84 - YZ . ln Bezug aus Luthe»

rische, sofort diePfälzische neuereBerwaltungs »

Ordnungen inBezug anfresormirtrKirchenfondö
festgesest haben . Insbesondere kann sie für sich

und ohne Beistimmung Ihres Hauptkollegti
keine ordnungsmäßige Einnahme weggeben
»der dahinten laßen , kein« neue nicht vorhin

schon für beständig regulirte also rtatSmäßla

gewordene Ausgaben ohne solche auf dl« Kap

srn legen , weniger noch über die jährliche Sr .

sparntffe weiter alS durch die Anlegung d«S

»rdnungSwäßigen Ersparniß . Theilt dispvul -

ren , sondern sie muß darüber die zwckmäßige
Disposition deS Hauptkollegti und in geeigne¬
ten Fällen deren Bestätigung von höchster
Staatsbehörde erwarten und befolgen. Beson¬
dere nähere angemessen« Instruktionen zu er»

theilen bleibt denr Gutachten der Kommissio¬

nen und dem nachmaligen dadurch informirten
Vorschlag de« iandeskollegien , denen sie an¬

hängig sind , überlaß« , , wenn sie einmal uach

# »?
Jahr und Tag über die Gegenstände und
die Bchaudluttgsark ihres Beschaftskreises rich¬

tig werden urihctlen können.
ri ) Di « BrhandlnngSregsl » in rechtli¬

cher Hinsicht bedürfen noch weniger rin »

bestimmten Vorschrift , da dir Rechtsgesetzemit

Geist auf den einzelnen Fall angewandt , da»

für die einzige Norm werden können ; nur f»
viel ist hier zu erinnern , daß a) die Kirchen»

dkonomte» Kommission keinenProzeß anfangen ,
noch einen von andern Gegenparthieea wider

ihre Münvlinge erhobenen , wenn er in erster
Instanz verloren worden wäre , in einen wek»

teren Rechtszug anhängig machen könne , wenn

nicht entweder diejenigeadministrative Staats «

stelle deren sie anhängig ist , überhaupt , oder

doch in denen Gliedern jener Religio « deren

Sigenthum in Frage stehet , durch Scimn «!n-

Mehrheit beistimmr , oder bei etwaig vrrschie«

denen Ansichten landesherrliche Autorisation
zur Wagniß eines von dem VrrwaltungSrath
dienlich gefundene« von dem a »sichenden Kol»

leglo wkderralhnen RechkSstrest erlangt worden

ist ; daß jedoch b) der bei ihr als Ktrchena «,
waid bestellte Rath durchaus bet den Gertch -
ren als rechtmäßiger Fürsprecher und gevoll»

mächttgter Vertreter der unrerihm stehenden
Fonds anzusehe» zuzukaßen und zu achten ist,
mithin das Gericht sich um daS Dasepn der
mit a) zuvor bemerkten Erfordernisse nicht zu
bekümmern hm , noch davon die Gültigkeit des
Prozesses « bhangen möge , sonder« dieses Er »

forderniß blos zur Norm der Verantwortlich¬
keit der Kirchendkouomie» Kommisfioaen vorge»

schriebe « sei.
rii . Geschäfts - Zormen .

12) In Absicht der Art der Brrathschla «

gungrn und Ausfertigungen gilt für Behänd »

tung der Kirchenökonomir» Geschäfte sowohl k«
de» Sitzungen der Kirchcnökonomie- Kommis¬
sionen, aiS in jene» des Hauptkollegti dem sie

anhangen , alles dasjenige , wegen der Form
was Zen Provinzkollegien auch vorgeschriebe»

ist , öder jeweils vorgeschrieben wird , mit de¬

nen au § § . 2 — 7, sich v»a selbst ergebende«

Modifikationen , nur daß vermdg d« S sieben«

zehnten und achtzehutenAtttleiS der ßsirche»



konstlkutlon in Bezug ausdas evange ! i sche
KIrchkninkcress « , und verwög des darauf »-ük-
rreisenden zwanzigsten Artikels in Bezug auf
das katholische Klrchenlnteresse ln denen
dort namentlich genarmten » keineswegs aber
ausdchnend anzuwendenden Fällen , allein die
Stimmen derjenigen Rarhe , die von der he'^ heiligten Konsesfivn sind , gezahlt werden dürfen .'

tz ) Eie sichren auch in ähnlicher Art ihre
kleine und große Siege ! mit der angemessenen
Umschrift , so weit sie abgesondert vom Haupt «
kollegio ausgestellt sind , außer diesem Fall ha»
den sie sich lediglich der kleinen und großen
Siegel des Hauptkslleglt zu bedienen.

ig ) Alles was an sie von oberen , gleichen ,
«der untern Behörden ergehet , empfangen sie
unter der Aufschrift des Kvllegli , dem sie an¬
hängig sind , mit Bemerkung der Bestimmung
zur Kommission( z . B . an die Regierung
Der Landgra ffchaft zur katholische »
Ki rchenökonomie - Kommission zu
Freiburg , oder an den Lderkirchen »
rath zur reformirte « Kirchrnöko »
nomie - Koinmission zu Heidelberg )
Rur von ihren» Hauptkolkeglo »vlrd die Ueber»
schrift von kurzer Hand gemacht : zur ka -

' tho lischen ( oder lutherischen oder re -
formirte ») Kirchenökononrtr » Kom¬
mission . Uebrlgens führen die Protokolle
dieser Konnnissionen ihre besondere Geschäfts -
nummern , und nicht fortlaufende mit jenen
khreS Hauptkollegii .

tz ) Da dir Kanzleigeschäfte für alle jene
Aircheiiökonomie- Kommissionen die nicht eine»
von ihrem komiuittlrenven Kollegio verftl) i«de»
neu Siz lchbeu , ( »vrlches Kur bei der refor»
« irten Kirchenökorwinie- Ko,»Mission der Fall
ist) von der Kanzlei drS Hauptkollegii zu be-

' sorgen sind , so führen allemichrbrilkch getrenir-
te Kirchenökousmie- Kommissionen auch keine
hrsondere Registratur , sonder »» es werde», alle
einkommrnde Eingaben von der Registratur
des Hauptkollegii präsenlirk , siräparirt , und
zur Behörde vorgelegt , auch alle Akte » dort
aufgehoben , nur mir Ausnahme der Rcchnuu -

^ gen und RechriiurgSäk-ei, , welche die da zu de»
ßehesve Rechnungörevtssion unter ihrer Besor¬

gung und Verwährung hakten muß , und s»
wird auch die Ablaßung der Beschlüsse und
Tarertrahlr 'unZ durch dikErpeditivn deSHaupt -
kollegii besorgt , auch der Schreibtnaterialien «
Verbrauch daher empfangen . Die örtlich ge¬
trennte reformirte Kii chenökonsmie- Kommis¬
sion hat ihre Rcgisnaturerpcdition und Ma -
tcr !alvex»valiuirg selbst zu besorgen , und die
Tarertrskte vierteljährig an die Prvvlnzial -
Rentkammer abzulieferrr.

16) Jede Kirchendkonomle- Komtmssion er¬
stattet ihre JahrSberichte nach der oben rub
Nr . 5. angegebenen Form , d. h. mittels Ueber»
gäbe an ihr HauptkoÜeglum zur Ablaßung an
das geheime Polizeidcparicment über alle jene
Punkte der in der KirchenkonnnissiouS- Ord¬
nung §. 105 . befindliche» Vorschrift , »reiche
auf ihre Geschäftsgegenstände Bezug haben .

So >vle nun gedachte Ktichenkoiunstssione»
sinvohl , als diejenigen Haupikolleglr » denen
sie anhängig sind , darnach sich zu richten ha¬
ben, so werden jene JustruktionSpunkre anmik
auch öffentlich bekanirt gnnacht , damit mau »
nlglich so viel ihn davon berühren kann sich
darnach zu bemhme» wisse . Verordner tm.
Großherzogl . GeheimenrathPolizeideparteme »»t
Karlsruhe den zkeu November 1807 .

chbrigkertlicheBundmachungr -r.
») Den Kurs der . kleinen Münze detr .

Da man vernommen hat , daß sich dasEe »
rücht als stünde den ausländische » Konveutions »
mäßigen z . 6 . 12. und 24 Kreuzersiückcn, !« -
glelchkrn den gröberen ausländischen Münzsor -
ren , als kleinen und großen brabai »ter Tha »
lern rc. ebenfalls «ine Herabwürdigung bevor,
ln mehreren Thcilen des Großherzogthums ver¬
breitet habe, so »vird daS Publikum durch ge¬
genwärtiges zu feiner Beruhigung dahin verstau »
diAkr,Saßdk'ftS Gerüchtganz ohne Grunde nnb'
von einer solchen Devalvation ketur Rede . seit.
Beschlossen bet Großherzogl . Geheimen Finanz »
departement . Karlsruhedeu 24 . Oktober 1807 .

l») Den Kurs der Scheidemünze .betr .
Da die qroßherzogkiche Müuz « bisher « och

nicht im Stande gewesen ist , den Mangel an



Scheidemünze der , durch gänzlicheÄerrufung der
abzewürdtgten unkonventionSmäßigen b . u . z
KrenzersiüFe und der kleinen Sii '

oerkreuzer ,
entstehen würde , durch Prägung einer für den
Handverkehr . im Großherzogthum hinlängli¬
chen Anzahl neuer Scheidemünze zu ersetzen ;
so sieht man sich hiedurch veralstaß ' , den Kurs
der abgeschazten unkonventionSmäßigen 6 . u .
z Areuzerstücke in dem devalvirren Werthe zu
5 u . 2 kr . , und der Silberkreuzer , wo solche
bisher noch lm Kurs gewesen , ln ihrem vol¬

len Werthe noch bis zum iten Marz i8c >8-
zu gestatten . Bon diesem Zeitpunkt au , sol¬
len aber alle diese Münzsvrtenaanz außer Kurs
gesezt seyn , da bis dorthin eine hllüängliche
Anzahl großherzogl . badischer Schetdmr

'
mze in

daS Publikum emanirt seyn wird . Beschlossen
tru Großherzogl . Geheimen Rath , Finanzde -
partemenlS . Karlsruhe beugten November
1807 .

c) De » Gebrauch des Posthorns betr .

. Se . kvnigl . Hoheit haben gnädigst befohlen ,
daß in dem Umfange der großherzogl . Staa¬
te » die Führung des Posthorns außer den grsfi -
herzogl . Landpostcn Nlemairdrn als den groß¬
herzogl . Eignen Hospostzügcu . und Livreen ,
dann den Prinzen und . Prinzessinnen , auch
Grafen und Gräfinnen des großherzogl . Hau .
seS , den StandeSherrn , und dem Herrn Für¬
sten von Thurm und Taris als gr oßherzogl .
Erblandposimeister hivführo gestatkcr , übri¬
gens sämtlichen Posten der großherz . Landen
erlaubt seyn solle , ihre Ankunft sowohl in den
großherzogl , Residenzen als auch in den an¬
dern Städten durch Blasen anznkündlgcn ; wel »
cheö hiermit zur allgemeine » Kcnnrnlß gebracht
wird . Verkündet im Großherzvzl . Geheimen
Rath , Pölizeidepartemcnt . Karlsruhe den Z l .
Oktober 1307 .

i ) Einsendung der Naturalien brtr.
Auf Sr . kbulgl . Hoheit höchsten Befchl wer¬

den hlemit die Oberforst - und Bergbeamten ge -
m -ffenst angewiesen , di« in sämtlichen Staa¬
ten des GroßhcrzogihumS schon dermalen als
herrschaftliches Cigenthum konserplrte , und

. 46»
sich ln derZeitsolge findende merkwürdigeNatura -
lien ans dem Thier . Pflanzen - und Mineralreich ,
und besonders aus lezterem , für das großher¬
zogl . Naturalienkabinet dahier nach vorheriger
Denachrichttzung und erhaltener Antwort des
jederzeitlgen Direktors , dermalen des Hofralhs
Gmelin , hierher elnznsenden . deren AnSwahl ih ,
rem sachverständigen Ermessen überlaßen werde .
Ilecretum in Lommissions forestali Karls¬
ruhe den rten September i8 ® 7 »

Le ? anntm « ch « -ngeir .
( R . N 1429 . ) In Gefolge einer von denr

grvßherzoglrchen gcheinir » Rmtzökollegium
( PolizeidepartementsZunterm zten d.Rr . 224Z »
eingelangten Versügungwltd nachstehendes kai¬
serlich - französisches Dekret zur Nachricht und
geeignetem Benehinen für diejenigen , denen
daran gelegen , und solches zu wissen nöthig
Ist , bekam,t gemacht :

Napoleon , Kaiser der Franzosen , Könsg von
Italien , Beschützer des rheinischen Bundes .

Auf Berichterstattung unsireS Ministers der
allgemeinen Polizei , »nd Vernehmung unserS
ErsatSrathS , haben wir beschlossen , « nd be -
fohlen , krschiießcn vnd befehlen wie folgt :

Art . I . Alle , welche ln den Departewenten
jenseits der Alpen Im Augenblicke wohnhaft
waren als die französische Staatsverwaltung
angefangen har , und seitdem aufgehört haben ,
dort wohnhaft zu seyn , sind verbunden , ln ei¬
ner Frist von drei Monaten , von der Bekannt ,
machung gegenwärtigen Dekrets gerechnet , ln
ihren Wohnsiz zurük zu kehren , wenn dieselben
nicht wegen rechtliche » Ursachen abwesend sind .

Art . I ! . Diejenigen,
'

welche rechtliche Grün¬
de ihrer Lkbwescnheit zu haben vermein « ,, find
gehalten , sich unserm Gesandten . Minister oder
Konsul vorzustellen , um einen Aufschub der
Vollbringung deS vorigen Artikels zu bekommen .

Art . III . Diejenigen , welche in obgedachker
Frist nicht in ihren Wohnsiz zurük gekehret ,
und keinen Aufschub erhalten haben werden ,
wird nicht gestattet , die bürgerlichen und po¬
litischen Rechte auSzuüben , noch irgend Güter
Im Reiche zu besitzen. Dem zufolge werden
dl« von ihnen besessene Güter wie auch diese .
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nlgeH , welche chneu von der Bekanntmachung

HleseK Dekrets an zufallen können, unter Se¬
quester gethan , und vorläufig durch die Lv -
malnenverivaltung verwaltet werden .

Art . IV - Diejenigen , welche i» ihren Wohn »
'fi zmük kehren , werden sich von den Unrer -

Praftkt ihres KrelseS ^Arrondissement) stellen,
» m ihre Unterwerfung gegenwärtigem Dekrete

Horkchtltch kraft zu geben. , !
Dor besagtem Unterpräfect müssen sie erklär

-»en , ob sie irgend eine Pension , oder sonstige '

Gnadenbezengung von irgend einem fremden
Landesherr » empfangen , mnd sie werden sich
verpflichten , selbige nicht zu behalten , und '

keinen neuen anzuaehmen , ohne unsere beson¬
dere Erlaubnlß .

Art . V - Vergessenheit ( Amnestie ) wird
qste« Individuen , allen und jeden von den

Departemenlen jenseits der Alpen , welche
ohne unsereErlaubnlß bei einer fremden Macht
Dienste genommen haben , hiemit ertheilt un¬
ter der Bedingung ' daß sie sich vor unsere
Gesandten , Minister oder Consul stellen, um
zu «rkläreu , daß sie dem fremden Lievste ent-

sitzen , und um einen Reisepaß zur Rückkehr
tu ihr Vaterland z» erhalten , und daß sie vor
dem Unterpräfect d«S Kreises , durch welchen
sie in Frankreich zurückkehren, ihre Erklärung
wiederholen , sämmtlicheS in derselbenFrist von
drei Monaten .

Art . VI . Unsere Minister der allgemeinen
Polizei , und drS Finanzwesens , sind , so viel
eS jeden betrifft , für die Bollfühmng LcS . ge¬
genwärtigen DecrerS beanstragt .

Unterzeichnet Napoleon .
Für den Kaiser der Staatssekretär .

Unterzeichnet HngueS .
B . Martt .

Mannheim den rgten November 1807 .
Grvßherzoglich Badische Regierung deS

UnterrheinS.
V 4t. Karg .

( N 8Y7 Z . K. ) Sämmtliche Sradtsog »
teien Ober » und Bemter , so wie alle und jede

, herrschaftliche Gefällverwaltungrn und sonstige
'

Verrechnungen , werden andurch in Gemäßheit
höchster Weisung ernstgemeffen angewiesen :
nicht nur sämmtliche rückständige, sondern auch

die laufenden Revenürq deö gegenwärtigen
JahreS , mit allem Eifer und Nachdruck um
so gewisser etnzutrciben , als man sich bei der
geringsten Saumseligkeit lediglich an die Be»
amren und Ver . rchner halten wird . Mann »
heim den Zlsten Oktober 1807 .

Großherzogllch Badische Kammer de»
UnterrheinS .

Vät . Rost .
Nachdem Jhro deS Hrn . Großherzogs von

Baben kdnlgl . Hoheit , die denen Gliedern d«S
unter Ihre Landeshoheit vereinigten gesamte«
AdelS, die verrnbge deS erlaßenen Konstitu »
tionscdiktS «nd deS § . 4 . zugesagte eigene Nui»
form nunmehr zu bestimmen gnädigst geruhet —
und zu diesem Ende Ihrem Oberftkammrr «
Herrn - Amt die erforderlichen Befehle zuzehe«
laßen ; alö wird von solchem hiermit bekannt
gemacht : dastgedachkcUniformin einem blaue «»
Rok mit roichem stehenden Kragen und Auf¬
schläge » , mit gestiktengoldenen Lifiere» ; dann
gestikren goldenen Knopflöchern und vergolde»
ten Kudpftn mit i)öchstem Namenszug , weißer
Weste und Beinkleidern zn bestehen habe, wo»
zu sowohl der Schnitt , als die Stlckerei bei
dem hiesigen Hofgoidstlcker Wolff in Erfahrung
zu bringen und zu haben ist. Wobei zugleich
denen zu Tragung der Uniform berechtigten
adelichen Mitgliedern di« Tragung deö grsß »
herzoglich badischen Portepee und HutkordoirS
gestartet, und der Termin zur Anlegung der
Uniform auf den itrn Jänner deö kommenden
JahreS bestimmt ist. Karlsruhe den Lyttn
November 1807 .

Von Oderstkammerherr « Amts wege«.
( O . A- N . 7Zt . ) Wird bekannt gemacht ,

daß für die Partyteen , weiche ihre Angelegen»
Heiken mündlich bei hiesigem Oberamke vorzu»
bringen haben , Dienstag und Freitag jeder
Woche, soviel die Grundherrlicheu Orte de»
OberamtSbezlrkS betklsst ( nämlich EichterS»
heim , Neidenstein , Düren , Weiler , Rohr¬
bach , Grumdach , Adersbach und Ranhof ,
Hoffenheim » Dreschkllngen , Darnbach ,
Mlchelfeld , Ehrstätt , Euienhof , Neuhauß ,
Obrrbiegelhof , Unterbiegelhof , Bischossheim
und Helmhof , Hasselbach , Rappenau , Dab «

statt , Mühlbach und Gunenberg , Hüfrnhardt ,



Kälbertshavsm , Wollmberz , HelnSheim ,

Ehrenberg . Zimerhof , Kohlhof , MarlinShof ,

Hochhausen . Gemmingen , Bcrwangen .) Don .

nerötag aber soviel Waibstatt betrifft , oder

wenn auf diese Tage ein Feiertag ci» siele , je-

deSmal der Tag - nachher von Morgens 9 bis

Mittags ir Uhr als Amtötäge bestimmt seien ,
außer diesen Lagen aber Niemand Gehör ge¬

geben werde , es sei denn, daß die Sache kei¬

nen Verschub litre. Waibstait den röten

November 1807 .
Großherzvgiich badeuscheS Oberamt . . .

Machrmer .. Wld .
Vät . Wagner .

Gerichtliche Aufforderung ;,
Alle , welche glauben an den alten Fond der

Universität Heidelberg ans irgend einemRechts -

gi rinde Ansprüche zu haben , werden hlrmtk

vorgeladen , Samstag den » 2ten Dezember d.

Z . Vormittags 9 Uhr , vor dem Unterzeichne¬
ten in der Kommissivnsstube aufdcm Universi -

tätözebaud « zu Heidelberg , ln Person , oder

durch hinlänglich Bevollmächtigte zu er¬
scheinen . Jeder hat seine Forderung anzuge -

hen » die Beweiöthümer , insbesondere die Ori¬

ginalurkunden vvrzulezm , und Abschrift der

leztea zu den Akten zu liefern. Die , welche
Besoidungsrülstände zu fordern haben , sind
unter dieser Vorladung nicht begriffen. Hei¬
delberg am roten November 1807 .
Sr . kdnigl. Hoheit deö GrogherzogS von Baden ,
zu Berichtigung des alten Heidelberger Universi-

kätSfondS verordneterAommissaliuS .
Klübcr .

Ranfanträge .

Die zur Derlaßenschaft de« verlebten Ge -

tzelmeorathS und Hofkammerdirektorö Lionard
gei-örige Gerathschasten , bestehend in Gold ,
Silber , männlicher Kleidung , leinen Getüch ,
Bettungen . Zinn , Kupfer , Spiegel , Porzel .
L»n , Kupferstiche , Malereien und übrigen
Hauörath , werden in dessen Behausung Lit .
D . 10. No ; 3 . Montag den 7<en des künfttgen
Monats Dezember und die folgende Tage ge¬
gen baare Zahlung öffentlich verßeigen wer¬

47»
de». Mannheim den roten November
- 8 ° 7 -
Grofihenogl . RegierungS « Jnventurkomisston .

Vät . Rock. .
Den 2tw Dezember Nachmittags 3 Uhr.

wird auf dahiesigrm Rathhaus daS in der Art »
tengaß gelegene mit der Echildgerechtigkeit zur
Stadt Düsseldorf versehene Ekhans » 2 ge¬
wölbte Keller zu allenfalls 38 Fuder , im uw»

^ttrn Srok eine geräumige WirthS - , und r Ne»
benzimmer , nebst Küche Küchenkcllcr , Hof -
und Einfarth , Brau - und Brennhaus , nebst
Schiff , und Geschirr , dann Braukessel ad 28

- Ohm , Stallung für 10 Pferd ln einem abge»
sonderten Höfgen enthaltend , dann im rren
Stok mit 6 Zimmer , nebst Küche , z Lach »

■Zimmer , 4 Dachkammern und gemordeten
Speicher versehen , fteiwtllig versteigert , wel¬
ches den Liebhabern bekannt gemacht wird »
Heidelberg den röten November 1807 .

Großherzogi . Stadtmagistrat .
Vdt , Guervan .,

p acht » n t r ä g e.
Nach Beseitigung , der wegen du angekün»

digren Versteigerung der Ulrich Hartmännl -
schcn Kameral - Erbbestandömühle zu Bammrn »
thak erhobenen Anstände , wird die Vtlstelge -
ruug besagter in einer vollständigen M .rhl»
Oel - und GypSmühle , Hanfreib mit Wohn »
hauö . Scheuer , Stallung und geräumiger
Hofrailh bestehenden Mühle , samt Mühlen -
eimichiung , Schiff - und Geschirr , undrVrtl .
Wiesen , Donnerstag den l/len Dezember Mir .
tags um 2 Uhr in loco Bammcuthal In der
zweifache» Art , einmal in Zeirbestand und so,
dann zu erdbrsiändlichem Eigenthum , mit
Vorbehalt höchster Ratifikation vorgenommen
werden , und können die Steigungöltebhader
täglich von der Mühle Einsicht nehmen. Nek»
kargemünd den roten November 1897 .

GroßherzogltcheS Amt .
Ncivel . Rettkg .

Da die Müller Jakob Ruppische Eheleute
zu Rohrbach bei SinSheim , und der Pfleger
der Kinder erster Ehe sich entschlossen haben,
die lezkern zugehörige Erbbestands - Dan «.



4?a
Mühle , welche aus elak zweistöckige» Behau¬
sung , zwei Mahl » und einem Gerbgange , einer
großen Scheuer , hinlänglicher Stallung für
Pferd und Rindvieh , einer Reihe Schwein ,
stalle und darauf erbautem HolzremieS, einem
geräumigen zugemachten großen Hof , unge¬
fähr einem halben Margen Koch <Graö . und
Baumgarten bestehet , in einen hjahrigenTem .
pvraldestand nebst einer beträchtlichen Anzahl
Güter zu begeben , so ist dazu Tagführt auf
Donnerstag den i7ten k. M . Dezember Mor¬
gens io Uhr in loco Rchrbach festgesetzet ,
und wird solches andurch zu Jedermanns Wis¬
senschaft mit dem Anhänge bekannt gemacht,
daß die Sreiglustige bis dahin nlcht nur den
Stand der Mühle selbst in Augenschein neh¬
men , sondern auch di« Steigernngö - Bedin -
gungen bei dem dasigen Vorstand erfahren kbu.
neu ; -übrigens die auswärtigen Stkigiiebhader
sich mit einem Ortögerichtlichen und amtlich
bestätigten Zeugniß über ihr besitzendes Ver -
ntügen bei der Versteigerung legikiiniren müs¬
sen. EtchkerShelmden ryten November 1807 .

Grundherrlich von VenningenschcS Amt .
Christ . Kemps. .

Denkfehler .

Im Regierungsblatt Nr . z8 - S . 2Z0 . Ab -
saz 6 . c. oder Zeile rz . von unten ( Provln »
gialbl Nr . 46 . S . 454 .) tte Spalte Zeile iz .
von oben , lies GHZ statt GHL .

Mannhelin er Llrchenbuchs -A u szüge ,
Gebohrene ; Den i7ten November : Dem

Hofschaufpitler Franz Ignaz Hofmann e . S .
Philipp August , K. Len t &un : Karl
August , nuelMch , K . eod , Leonhard,
unehelich, K. Den , Aken : Dem Br . u.
Handelsmann Balrhasar Georg Heinrich
Keßler e. T . Katharine Elbabeth , E . R .
Den 2oten : Dem Br . u. Bäcker Heinrich
Le«Z e. S . Wilhelm , E . R . Den srtenr
Dem Br . u. Sch . einer Matthäus Deitz-e.D .
Joh . MkolauS , K . eod . Dem Ich . Eeitz
e . S . Joseph , K.

Gestorbene ; Der: loten November : Ka »
roiine Margarethe Bernhardt , ledig , alt
72 I . . C . L . Den i7ten : Augusta Nie .
gerin, alt 20 I ., K> eoä . BarbaraEchrau »
tiu , verh . , aItZ8Ä > , K . Den izren :
Maria Elisabeth Fuchsin , ledig, alt 64 I .,
E . R . De » 2otrn : Die Rcichsfreifrau u.
ENftberhrn » LrdenSdame Maria Antonia
von Ullncr , Wirrwe , alt 77 I . . K. eock.
Bcisaß Michael Müller , alt 76 I ., E . R .
Den Liren : Wiltwe Franziska Schmttkin ,
alt 7bI . , K . eod . Elisabeth SrenSl «.
Feldwescisftau , alt Zl J . , K. eod . Bei»
faß Heinrich Apel , all 70 I . , E . R .

Verehelichte : Den lbten November : Br .
Stephan Leibbecher , mit Wiltwe Susann «
Höhlin . Den « yten : Heinrich Avam Merz ,
von Weißenheim am Sand , mit Katharina
Hauckin . Den 22len : Beisaß Ich . Peter
Retter , mit Elisabeth Schreiberin .

8ruchtpreise und viktualienschatznng .
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